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Die Gesamtauflage enthält eine Beilage der Berliner Energietage 2015.

Formulare zur Einhaltung 
des Mindestlohns
Durch die Einführung des Mindestlohns besteht die Gefahr, 
dass Vermieter, sofern sie als Unternehmer gelten, (verschul-
densunabhängig) dafür haften, dass die von ihnen beauftrag-
ten Handwerker und Dienstleister auch ihren Mitarbeitern 
den Mindestlohn zahlen. Weder ist bislang ausreichend 
geklärt, ab wann private Vermieter als Unternehmer gelten 
(nur die WEG gilt nach brandneuer BGH-Rechtsprechung 
bislang als „Verbraucher“), noch ist ausreichend sicher, ob 
die Kettenhaftung für den Mindestlohn (und ggf. auch für 
Sozialversicherungsbeiträge) nur bis zum vom Vermieter be-
auftragten Generalunternehmer reicht (wofür vieles spricht, 
vgl. Beck, in dieser Ausgabe Seite 429) oder doch erst beim 
Vermieter endet.
Vorsorglich sollten Vermieter sich deshalb bei Aufträgen an 
Handwerker oder Dienstleister ein Formular unterschreiben 
lassen, durch das sich die Firmen verpflichten, die Vorgaben 
des Mindestlohngesetzes einzuhalten. Eine Reihe von Firmen 
bieten das bereits von sich aus an.
Endet die verschuldensunabhängige Haftung tatsächlich 
erst beim Vermieter, ließen sich damit zumindest Ansprüche 
gegen den Vertragspartner ableiten, und das könnte auch 
hilfreich im Hinblick auf den Bußgeldtatbestand sein.
Die Formulare gibt es im Block zu je 100 Exemplaren, am Kopf 
geleimt zum Abreißen, mit Normallochung und Deckblatt. 
Preis je Block 9,80 € inkl. 19 % MwSt., zzgl. 2,16 € Versand-
kosten (bei Einzelversand).
Bestellungen an vertrieb@grundeigentum-verlag.de oder 
telefonisch unter 030/414769-11.


